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RS OGH 1921/9/13 1Ob529/21
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1921

Norm

ABGB §877

Rechtssatz

Zur Frage der Wiederherstellung des früheren Zustandes wegen Nichtigkeit eines gegen gesetzliches Verbot

geschlossenen, beiderseits erfüllten Kaufvertrages. Der Rückforderung des Kaufpreises steht § 1174 ABGB nicht

entgegen.

Entscheidungstexte

1 Ob 529/21
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